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An das 
Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 
1014 rt'ien 

Bezug: 671.800/20-V/8/92 

ÖSTERREICHISCHER 
GEMEINDEBUND 
A-1010 Wien· Johannesgasse 15 

Telefon: 5121480 
Telefax: 51337.5872 

fv_ien, am 10. September 1992 
Hö 

Betr. : Europäische Integra tion/EWR: Verfassungsfragen 
flankierende bundesverfassungsgesetzliche Regelungen 
zum EWR-Abkommen; 
Entwurf einer Novelle zum Bundes-Verfassungsgesetz 

Der Osterreichische Gemeindebund erlaubt sich folgende Stellung­
nahme abzugeben: 

Mit dem vorliegenden Entlvurf soll § 18 Abs.1 B-VG dahingehend ge­
ändert r.;erden, daß die gesamte staatliche Verwal tung nicht nur r.;ie 
zur Zeit aufgrund der Gesetze ausgeübt werden darf, sondern auch 
aufgrund unmittelbar anwendbarer Rechtsakte-im Rahmen der Euro­
päischen Integration. Derartige unmittelbar anwendbare Rechtsak-
te im Rahmen der Eur'opäischen In tegra ti on dürfen auch durch Gesetze 
oder Verordnungen in inhaltlicher Hinsicht nicht näher durchgeführt 
werden. Eine Einschränkung auf bestimmte Gegenstände oder Materien 
ist nicht vorgesehen. 

Durch diese Änderung des verfassungsrechtlichen Legalitätsprinzips 
wird aber auch eine Änderung des demokratischen Prinzips, eines 
wesentlichen Bausteines unserer Bundesverfassung, indirekt bewirkt. 

Im Verfassungsrecht des Bundes ist das demokratische Prinzip in 
Art. 1 der Osterr. Bundesverfassung ("österreich ist eine demo­
kra tische Republik. Ihr Rech t geh t vom Volk aus") in program-
ma ti scher r'leise fes tge1 egt. Konkrete verfassungsrech tliche Ausge­
stal tzwg der Demokratie ergibt sich jedoch nicht aus diesen Pro­
grammen, sondern aus der Gesamtheit jener Verfassungsbestimmungen, 
in denen die demokratischen Einrichtungen im einzelnen geregel t 
sind. Dabei zeigt sich, daß unser Verfassungsrecht grundsätzlich 
ein Node11 der mi tte1baren Demokra tie (Repräsenta ti vsystem) orien­
tiert ist: Das Bundes-Verfassungsgesetz sieht daher die Einrichtung 
des parlamentarischen Systems sowohl auf Bundes- als auch auf Landes­
und Gemeindeebene vor. 

11/SN-185/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

Für die Gesetzgebung bedeutet dies jedoch - gleichgiil tig wie die 
po1i tische W.i11ensbildung im einzelnen tats<::jch1ich zustande kommt -
daß sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene vom Volk gewählte 
Abgeordnete die Bundes- und Landesgesetze formell beschließen. Dem­
gemäß bedürfen Staa tSFertr,'4ge als außerös terreichiscl1e Normen, mi t 
denen bestehendes innerstaatliches Verfassungsrecht oder Gesetzes­
recht abgeändert oder ergänzt J-IercJen soll (vg1.Art. 50 <qbs.1 B-VG) 
der Zustimmung des Nationalrates, da solche Staatsv'erträge ja Auf­
gaben cJer Legislative berühren. 

Folgt man jecJoch dem übermi t tel ten Gese tzesen Uwrf, dann soll en 
nunmehr Rechtsakte im Rahmen der Europä.ischen Integration, auch 
olme daß si ch der ös terrei chische Gese tzgeber zu befassen ha er un­
mittelbar anwendbar sein. 

Wird der Inhalt dieser Verfassungsnovelle zum Gesetz erhoben, gibt 
es keine Garantie dafür, daß nicht durch unmittelbar anwendbare 
Rechtsakte im Rahmen der Europäischen Integration auch die Gemeinde­
autonomie in der einen oder anderen f~Teise berührt J-lird. 

Die seinerzei t vom Lei ter des BKA·-VD Holzingel' abgegebene Ver­
sicherung, daß durch einen EG-Beitritt Österreichs die Stellung 
der Gemeinden verfassungsrechtlich in keiner »'eise berührt wird, 
en-leist sich damit als unglaubwürdig. 

Da im Falle der GesetzJ-Ierdung des vorliegenden Entrv·urfes nicht nur 
das Legalitätsprinzip, sondern auch das demokratische Prinzip -
bei des Grundbausteine unserer Verfassung - abgeändert bzl-l. durch­
brochen werden, müßte eine derartige Verfassungsnov·e1le nach Auffas­
sung des Verbandes einer obligatorischen Voksabstimmung im Sinne des 
§ 44 Abs. 2 B-{!G unterzogen r-lerden, da jede Gesamtänderung der 
Bundesverfassung nach Beendigung des Verfahrens gemäß Art. 42 jedoch 
vor der Beurkundung durch den Bundespräsidenten einer Abstimmung 
des gesamten Bundesvolkes zu unterziehen ist. Wenn auch das Bundes­
Verfassungsgesetz selbst keine Umschreibung des Begriffes "Gesamt­
änderung des BVG" bringt, wird unter Bedachtnahme auf den Sinn und 
hiortlaut des Art. 44 Abs. 2 1eg.cit. darunter eine solche Ver­
änderung verstancJen werden müssen, die einen der leitenden Grund­
sätze des B-FG berührt. Als solche Grundsätze kommen u.a. das demo­
kratische, das rechtsstaatliche und das bundesstaatliche Prinzip 
in Betracht (VfGH Slg 2455). 

Für den Osterreichischen 

D)in\Ge1era1s~retär: 

t \ \. ~ 
W . r.Robert Hink 

/~ 
Gemeindebund: 

/ Der Präsident: 

/t ........ ~meder 
Präsident des NO Landtages 
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